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1	Das	Wichtigste	in	Kürze

Am	1.	Januar	2007	trat	der	revidierte	Allgemeine	Teil	des	
Strafgesetzbuches	–	und	damit	das	revidierte	
Sanktionen	recht	–	in	Kraft.	Bei	einer	leicht	gestiegenen	
Anzahl	der	Verurteilungen	–	2006:	90’000,	2009:	
94’000	–	führte	die	Revision	zu	einer	tiefgreifenden	Ver
änderung	der	ausgesprochenen	Sanktionen.	Standen	vor	
2007	die	bedingt	zu	vollziehenden	Freiheitsstrafen	an	
erster	Stelle,	so	werden	neu	die	bedingt	zu	vollziehenden	
Geldstrafen	am	häufigsten	verhängt.	Die	Anzahl	der	un
bedingt	ausgesprochenen	Freiheitsstrafen	–	insbesondere	
kurzer	Dauer	–	ging	um	die	Hälfte	auf	rund	6500	pro	
Jahr	zurück.	Diejenige	der	Strafen	mit	längerer	Straf
dauer	dagegen	wurde	von	der	Revision	kaum	beein
flusst.	Die	klassische	Klientel	der	Bewährungsdienste	–	
die	aus	dem	Strafvollzug	bedingt	entlassenen	Personen	
–	wurde	deshalb	von	der	Revision	kaum	betroffen.	Es	
handelt	sich	bei	diesen	unterstellten	Personen	um	die		
sogenannten	Mandate.	

Die	gesetzmässig	definierte	Aktivität	der	Bewährungs
dienste	wurde	jedoch	von	der	Revision	des	Strafgesetzbu
ches	insbesondere	dadurch	betroffen,	dass	neu	Personen	
für	die	Dauer	des	Strafverfahrens	und	des	Strafvollzugs	
eine	von	den	Kantonen	angebotene	Sozialbetreuung	in	
Anspruch	nehmen	können,	die	meistens	von	den	Bewäh
rungsdiensten	geleistet	wird.	Dies	führte	im	Mandats
bereich	ab	2007	zur	Unterstützung	von	nahezu	drei	Mal	
mehr	Personen	im	Freiheitsentzug	als	solchen	in	Freiheit.	

Die	Kantone	konnten	ihren	Bewährungsdiensten	zu
dem	sogenannte	zusätzliche	Aufgaben	übertragen,	wie	
die	Kontrolle	der	Einhaltung	von	Weisungen	oder	die	
Durchführung	von	gemeinnütziger	Arbeit	und	elektro
nisch	überwachtem	Strafvollzug.	Dies	geschah	in	sehr	
ungleichem	Umfang.	Während	20	von	26	Kantonen	
Weisungskontrollen	durchführen,	haben	nur	9	von		
26	die	Verantwortung	für	die	Umsetzung	von	gemein
nütziger	Arbeit	und	nur	3	von	7	diejenige	für	den	elekt
ronisch	überwachten	Strafvollzug.	Schliesslich	gehört	zu	
den	zusätzlichen	Aufgaben	die	freiwillige	Betreuung,	bei	
der	Personen	über	die	offizielle	Unterstellungszeit	Hilfe	
in	Anspruch	nehmen;	in	vier	Kantonen	wird	diese	nicht	
(mehr)	angeboten.	

Pro	Jahr	werden	seit	2007	im	Durchschnitt	4500	
Mandate	der	Sozialbetreuung	neu	aufgenommen	und	
ebenso	viele	wieder	abgeschlossen.	Vor	der	Revision	lag	
deren	Zahl	eher	bei	2000,	da	vor	2007	die	soziale	Be
treuung	nicht	zum	Mandatsbereich	gehörte.	Der	Jahres
endbestand	an	betreuten	Personen	im	Mandatsbereich	
liegt	seit	2007	bei	4700.	Der	Bestand	der	betreuten	Per
sonen	am	Jahresende	geht	leicht	zurück.	

Unter	den	Mandatsaufnahmen	zählt	man	jährlich	wei
terhin	650	bedingt	Entlassene,	250	bedingt	Verurteilte	
und	150	Verurteilte	mit	einem	Strafaufschub.	Im	Gegen
satz	dazu	mussten	ab	2007	jährlich	3500	neue	Fälle	von	
mandatsmässiger	Sozialbetreuung	aufgenommen	wer
den.

Bei	den	Zusatzaufträgen,	die	von	den	Bewährungs
diensten	wahrgenommen	werden,	ist	ein	Rückgang	bei		
Beständen	und	Neuaufnahmen	zu	beobachten.	Unter	
diesen	nehmen	die	gemein	nützige	Arbeit	(4000	Betreu
ungs	aufnahmen),	die	freiwillige	Betreuung	(800)	und	der	
elektronisch	überwachte	Strafvollzug	(rund	200)	die	drei	
ersten	Plätze	ein.	Der	Jahresendbestand	lag	2009	bei	
1400	Klienten

Die	personellen	Ressourcen	verteilen	sich	2009	auf	
183	Stellen	(Vollzeitäquivalente),	was	einem	Rückgang	
von	knapp	5%	gegen	über	2006	ausmacht.	Dabei	
wurde	das	Personal	mit	Ausbildung	in	Sozialarbeit	–		
125	Stellen	–	nur	marginal	reduziert;	dies	im	Gegensatz	
zu	den	Stellen	im	admini	strativen	Bereich.	Die	mittlere	
Betreuungsrate	beträgt	55	Personen	pro	Sozialarbeiterin	
und	Sozialarbeiter.	In	weniger	als	der	Hälfte	der	Kantone	
(11)	wird	auch	eine	Unterstützung	von	Klienten	durch	
freiwillige	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	organisiert.	

Für	die	Bewährungsdienste	und	Unterstützungspro
gramme	für	Klienten	fallen	Aufwendungen	von	rund	
25	Millionen	Franken	an,	ein	sehr	kleiner	Betrag	vergli
chen	mit	den	weit	über	750	Millionen	Franken,	welche	
für	Einrichtungen	des	Freiheitsentzugs	eingesetzt	wer
den.	Dabei	ist	festzuhalten,	dass	in	beiden	Institutionen	
etwas	über	6000	Personen	betreut	werden.	
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2	Einleitung

Am	1.	Januar	2007	trat	der	revidierte	Allgemeine	Teil	des	
Strafgesetzbuches	in	Kraft.	Neben	der	Revision	des	Sankti
onenrechts	wurden	auch	wichtige	Aspekte	des	Auftrages	
und	der	Aufgaben	der	Bewährungsdienste	neu	bestimmt.	
Die	wichtigste	Neuerung	betraf	die	Einführung	eines	An
gebots	an	Sozialbetreuung,	die	von	Personen	für	die	
Dauer	des	Strafverfahrens	und	des	Strafvollzugs	in	An
spruch	genommen	werden	kann.	Zudem	wurden	verschie
dene	Bestimmungen	zu	den	Sanktionen,	insbesondere	den	
Massnahmen,	und	zum	Vollzug	der	Strafen	und	Massnah
men	neu	und	differenzierter	definiert.	Die	seit	2000	ge
führte	Statistik	zur	Bewährungshilfe	in	der	Schweiz	wurde	
deshalb	2006	den	neuen	Bestimmungen	betreffend	Sank
tionen	und	Vollzug	im	Zusammenhang	mit	Bewährungs
hilfe	angepasst	und	das	Konzept	in	verschiedenen	Gre
mien	einer	kleinen	Vernehmlassung	unterzogen.	

Die	im	Strafrecht	eingeführten	Neuerungen	wurden	in	
hohem	Detaillierungsgrad	in	die	Erhebung	übernommen.	
Dabei	wurde	die	frühere	Dreigliederung	der	Statistik	in	
Aufnahme,	Abschluss	und	Bestand	von	MandatsKlienten	
und	zusätzlich	betreuten	Personen	aus	der	bisherigen	Sta
tistik	übernommen.	

Im	obligatorischen	Aufgabenbereich	handelt	es	sich	im	
Wesentlichen	um	die	Erfassung	von	verfügten	Mandaten	
bei	Personen,	die	bedingt	verurteilt	oder	bedingt	aus	dem	
Vollzug	entlassen	wurden.	Zusätzlich	werden	Mandate	
von	Personen	bei	ambulanten	Massnahmen	mit	Strafauf
schub	erfasst.	Diese	Betreuungsformen	entsprechen	weit
gehend	dem	früheren	Vollzugsauftrag.	Die	wichtigste	
Neuerung	betrifft	die	Einführung	einer	sozialen	Betreuung	
als	obligatorische	Aufgabe	der	Kantone	(Art.	96	StGB).	In	
vielen	Kantonen	ist	diese	den	Bewährungsdiensten	über
tragen	worden.	In	der	Erhebung	wurde	diese	Aufgabe	im	
Mandatsteil	erfasst.	

Bei	den	nicht	obligatorischen	Zusatzaufträgen	wird	die	
Weisungskontrolle	in	Verbindung	mit	einer	bedingten	Ent
lassung	oder	mit	einer	bedingten	oder	teilbedingten	Strafe	
sowie	mit	der	Weisungskontrolle	bei	einer	ambulanten	Be
handlung	erfasst.	Ebenfalls	aufgenommen	wird	die	
Durchführung	von	gemeinnütziger	Arbeit	und	von	elektro
nisch	überwachtem	Strafvollzug.	Da	diese	Aufgaben	je

doch	nicht	in	allen	Kantonen	den	Bewährungsdiensten	zu
gewiesen	wurden,	wurde	zudem	eine	Frage	eingeführt,	
inwieweit	die	Dienste	diese	zusätzlichen	Aufgaben	über
nommen	haben.	Wie	in	der	Erhebung	2000	bis	2006	wer
den	Information	zu	den	personellen	und	finanziellen	Res
sourcen	erhoben.	

Betreuungsaufträge	können	auf	Verurteilungen	aus	den	
Jahren	vor	2007	zurückgehen,	z.B.	im	Falle	eines	längeren	
Aufenthalts	im	Freiheits	oder	Massnahmen	vollzug,	bei	
längeren	Verfahren	oder	im	Falle	von	Betreuung	in	Freiheit.	
Dies	wird	auch	in	den	kommenden	Jahren	noch	so	sein.	
Deshalb	beziehen	sich	im	Erhebungsbogen,	wo	immer	
möglich,	die	Kategorien	des	alten	und	neuen	Strafrechts	
aufeinander.	Indem	der	Fragebogen	elektronisch	ausgestal
tet	werden	konnte,	konnte	das	Angebot	an	Beschreibun
gen	und	Definitionen	sowie	von	Plausibilitäten	verbessert	
werden.	Bei	der	Datenkontrolle	werden	die	verschiedenen	
Jahre	miteinander	verglichen,	die	Angaben	der	verschiede
nen	Kategorien	einander	gegenübergestellt	(Kanton	für	
Kanton,	Position	für	Position).	Auf	Grund	des	aggregierten	
Charakters	der	Erhebung	müssen	Doppelzählungen	in	Kauf	
genommen	werden,	was	bedeutet,	dass	die	Gesamtzahlen	
der	effektiv	betreuten	Personen	geringfügig	niedriger	sind.	

Die	Erhebung	2007	konnte	Mitte	2009	abgeschlossen	
werden.	Die	Daten	zu	den	Jahren	2008	und	2009	wurden	
anfangs	2010	erhoben.	Zur	kohärenteren	Interpretation	
der	Ergebnisse	nach	2007	werden	die	Jahre	20072009	
zusammen	veröffentlicht.	Gegen	stand	dieser	Publikation	
sind	Umfang,	Struktur	und	Entwicklungen	der	Mandats
ausübung	und	der	Durchführung	von	Zusatzaufgaben	in	
den	Jahren	2001	bis	2009,	wobei	der	Kommentar	insbe
sondere	die	Veränderungen	nach	2007	behandelt.	

Das	Bundesamt	für	Statistik	dankt	allen	Personen,	die	
an	der	Konzeption	der	Erhebung	und	ihrer	Durchführung	
teilgenommen	haben.	Ein	spezieller	Dank	geht	an	das	Se
kretariatspersonal	der	Schweizerischen	Vereinigung	für	Be
währungshilfe	und	Sozialarbeit	in	der	Justiz	(prosaj)	für	
eine	kompetente	Erfassungsarbeit	und	an	die	Mitglieder	
der	BFSprosajArbeitsgruppe	Statistik	für	die	aktive	Unter
stützung	dieser	Statistikaktivität.		
Neuchâtel,	30.	September	2011
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3	Die	Bewährungshilfe	–	Kennzahlen,	
2001–2009

Die	nachfolgende	Darstellung	zielt	–	wie	bereits	die	frü
heren	Publikationen	zu	dieser	Thematik	–	darauf	ab,	ge
samtschweizerische	Kennzahlen	zur	Durchführung	von	
Bewährungshilfe	zu	kommentieren.	Im	Speziellen	sollen	
Umfang,	Struktur	und	Entwicklung	aller	Formen	von	so
zialer	Betreuung,	welche	von	den	Bewährungsdiensten	
geleistet	wird,	in	Betracht	gezogen	werden.	Dabei	wird	
auf	zahlenmässig	wichtige	Veränderungen	vor	und	nach	
2007	aufmerksam	gemacht.	Im	Anhang	wird	auf	die	
Methode	der	Datenerhebung	und	die	Darstellung	der	
Thematik	näher	eingegangen.	Ebenfalls	im	Anhang	fin
det	man	die	Datentabellen	und	die	Kopie	des	Erhebungs
bogens.	

3.1	 	Die	Revision	des	StGB	und	die	Bewährungs-	
dienste

Die	kantonalen	Bewährungsdienste	haben	ihre	zwischen	
2000	und	2006	entwickelte	umfassende	Sozialarbeit	in	
der	Justiz	weitgehend	aufrechterhalten,	zum	Teil	sogar	
ausgebaut,	dies	obwohl	keine	neuen	personellen	und	fi
nanziellen	Ressourcen	zur	Verfügung	gestellt	wurden.	
Der	Grund	für	die	Ausweitung	des	Betreuungsumfanges	
geht	weniger	auf	einen	Ausbau	der	traditionellen	man
datsmässigen	Bewährungshilfe	zurück,	als	vielmehr	auf	
die	Aufnahme	einer	Sozialbetreuung	nach	Art.	96	StGB1.	

Zusatzaufgaben,	die	über	die	mandatsmässige	Betreu
ungsarbeit	hinausgehen,	werden	von	den	Bewährungs
diensten	in	stark	unterschiedlicher	Weise	wahrgenommen.	
Während	sechs	Kantone	kaum	Aufgaben	im	Bereich	der	
Weisungskontrolle	übernommen	haben,	wurde	17	kan
tonalen	Diensten	kein	Mandat	in	der	Durchführung	von	
gemeinnütziger	Arbeit	oder	elektronisch	überwachtem	
Strafvollzug	übertragen.	Vier	Kantone	bieten	keine	ei
gene	freiwillige	soziale	Betreuung	an,	da	diese	von	ande
ren	Sozialdiensten	übernommen	wird.	Es	ist	grundsätz
lich	festzuhalten,	dass	die	Aufgabenerweiterung	zur	

1	 Art.	96	StGB	–	in	Kraft	ab	1.	Januar	2007
	 Soziale	Betreuung

Die	Kantone	stellen	für	die	Dauer	des	Strafverfahrens	und	des	Strafvoll
zugs	eine	soziale	Betreuung	sicher,	die	freiwillig	in	Anspruch	genommen	
werden	kann.

Verlagerung	von	Zuständigkeiten	zwischen	verschiede
nen	Diensten	des	Vollzugs	geführt	hat	beziehungsweise	
in	der	Praxis	Aufgaben	nach	neuen	Regeln	und	unter
schiedlicher	Betreuungsintensität	wahrgenommen	wer
den.

Die	Bewährungsdienste	und	deren	Aufgaben	–	Begriffe

Die	Uneinheitlichkeit	der	Begriffsverwendung	in	der	Schweiz	
zwingt	zu	einer	Begriffsbestimmung,	die	sich	möglichst	nahe	
an	Strafgesetzbuch	und	Praxis	anlehnt	und	den	Vergleich	in	
der	Zeit	möglich	macht.	In	dieser	Publikation	werden	die	Be
griffe	wie	folgt	verwendet:	

1.	Mandate:	
1.1		Bewährungshilfe:	Zur	Bewährungshilfe	gehören	die	von	

den	Gerichten	und	Vollzugsbehörden	verfügten	Unter
stellungen	bei	bedingter	oder	teilbedingter	Verurteilung,	
bei	ambulanter	Massnahme	mit	Strafaufschub	oder	be
dingter	Entlassung.	

1.2		Sozialbetreuung:	Unter	diesem	Begriff	soll	die	gemäss	
Art.	96	in	Anspruch	genommene	soziale	Betreuung	ver
standen	werden.	Obwohl	sie	von	Seiten	der	Personen	im	
Strafverfahren	oder	Strafvollzug	freiwillig	in	Anspruch	
genommen	werden	kann,	muss	sie	von	Seiten	der	Kan
tone	angeboten	werden.	Diese	wird	in	vielen	Kantonen	
von	den	Bewährungsdiensten	wahrgenommen.	

2.	Zusatzaufgaben:	
Darunter	ist	die	Durchführung	von	Weisungskontrollen,	von	
gemeinnütziger	Arbeit	oder	elektronisch	überwachtem	Straf
vollzug	zu	verstehen.	Freiwillige	Betreuung:	Eine	gewisse	
Anzahl	Bewährungsdienste	unterstützt	Personen	auf	beidsei
tig	freiwilliger	Basis	nach	Ablauf	der	Unterstellung	oder	über	
die	Zeit	der	Inanspruchnahme	von	Sozialbetreuung	hinaus.

3.	Bewährungsdienste:	
Der	Begriff	bezieht	sich	auf	die	kantonale	Stelle,	welche	die	
oben	beschriebenen	Aufgaben	durchführt.	
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3.2	 	Die	Mandate:		
Sozialbetreuung	neu	an	1.	Stelle

In	der	traditionellen	mandatsmässigen	Betreuung	von	
unterstellten	Personen	hat	sich	erwartungsgemäss	durch	
den	Übergang	vom	alten	zum	revidierten	Strafgesetz
buch	ab	2007	kaum	etwas	geändert.	Es	war	zu	erwar
ten,	dass	die	Anzahl	der	aus	dem	Vollzug	entlassenen	
Personen,	die	in	der	Bewährungsperiode	zu	betreuen	
sind,	in	etwa	gleich	bleiben	würde.	Ebenso	war	zu	er
warten,	dass	die	Anzahl	der	zu	bedingten	Strafen	verur
teilten	Personen,	die	einem	Bewährungsdienst	unterstellt	
würden,	sich	kaum	verändern	würde.	Die	Zuweisung	
von	Personen	an	die	Bewährungsdienste	im	Falle	von	
Strafaufschub	gehört	in	verschiedenen	Kantonen	neu	
ebenfalls	zum	Aufgabenbereich	der	Bewährungshilfe.	

Nach	wie	vor	werden	jährlich	zwischen	700	und	900	
Personen	betreut,	die	bedingt	aus	dem	Strafvollzug	ent
lassen	wurden.	Hier	geht	es	darum,	die	Entlassenen	bei	
der	Wohnungs	und	Arbeitssuche	zu	unterstützen,	deren	
finanzielle	Situation	in	den	Griff	zu	bekommen	und	die	
soziale	Integration	zu	fördern.	

Wie	vor	2007	zählt	man	seither	unter	den	Verurteilten	
mit	bedingt	zu	vollziehenden	Strafen	selten	mehr	als	200	
Personen,	die	einem	Bewährungsdienst	unterstellt	wer
den.	Zieht	man	in	Betracht,	dass	rund	75’000	der	95’000	
Verurteilungen	bedingt	ausgesprochen	werden,	so	ist	die	
Unterstellungsrate	in	diesem	Fall	extrem	niedrig.	

Die	Zuweisungen	bei	ambulanter	Massnahme	mit	Auf
schub	der	Freiheitsstrafe	wurden	seit	2007	halbiert,	was	
auf	eine	Praxisänderung	hinweist,	die	noch	zu	klären	ist.	

Die	Sozialbetreuung	für	die	Dauer	des	Strafverfahrens	
oder	des	Strafvollzugs	zielt	insbesondere	auf	eine	Hilfe	in	
Untersuchungshaft	ab,	da	Strafanstalten	im	Allgemeinen	
seit	langem	über	eigene	Sozialdienste	verfügen.	Bei	der	
sehr	hohen	Zahl	von	Personen,	die	in	der	Schweiz	in	Un
tersuchungshaft	(über	30’000	Eintritte)	gesetzt	werden,	
war	zu	erwarten,	dass	diese	Zahlen	kurzfristig	in	die	
Höhe	schnellen	würden.	Da	Untersuchungshaft	von	sehr	
kurzer	Dauer	ist	(Median	von	3	Tagen),	wurden	seit	
2007	jährlich	–	mit	grosser	Konstanz	–	3500	Personen	
eine	Unterstützung	angeboten.	Damit	machen	die	Fälle	
der	Sozialbetreuung	rund	75%	aller	Mandatsfälle	von	
Bewährungshilfe	aus.	

Bewährungshilfe	nach	dem	Militärstrafgesetzbuch		
gab	es	in	allen	drei	Jahren	keine.	

Die	Erledigungen	der	BewährungshilfeMandate	be
wegten	sich	in	den	gleichen	Verhältnissen	wie	die	Auf
nahmen;	den	mittleren	4500	Mandatsaufnahmen	
(2007–2009)	standen	4500	Erledigungen	gegenüber.	
Zieht	man	in	Betracht,	dass	im	Mittel	seit	2007	Bestände	
von	2000	Personen	im	Freiheitsentzug	gezählt	wurden,	
weist	dies	darauf	hin,	dass	die	grosse	Mehrheit	der	Klien
ten	nur	kurze	Zeit	betreut	wird.	Die	theoretische	mittlere	
Aufenthaltsdauer	aller	Personen	in	Untersuchungshaft	
beträgt	rund	25	Tagen.	Erfahrungsgemäss	beträgt	die	
Dauer	der	Betreuung	von	Personen,	die	bedingt	entlas
sen	werden,	zwei	bis	drei	Jahre.	

3.3	 	Die	Zusatzaufgaben:		
vor	allem	gemeinnützige	Arbeit

Die	Zusatzaufgaben	stellen	Aufträge	dar,	die	den	Bewäh
rungsdiensten	in	unterschiedlichem	Umfang	übertragen	
wurden	(zum	Umfang	der	Zuweisung	von	Zuatzaufga
ben	an	die	Bewährungsdienste	siehe	3.1).	Sie	betreffen	
die	Kontrolle	der	Einhaltung	von	Weisungen,	die	den	Kli
enten	bei	einer	(teil)bedingten	Strafe	oder	bei	bedingter	
Entlassung	auferlegt	werden	können.	Sie	stehen	auch	oft	
im	Zusammenhang	mit	einer	ambulanten	Behandlung.	
Schliesslich	fallen	unter	die	Zusatzaufgaben	die	freiwillige	
Betreuung	und	die	Durchführung	von	gemeinnütziger	
Arbeit	und	elektronisch	überwachtem	Strafvollzug.	

Die	Anzahl	der	aufgenommenen	Zusatzaufträge	ist	in	
den	letzten	3	Jahren	von	6400	Fällen	auf	4600	zurück
gegangen.	Gesunken	sind	insbesondere	die	Zahlen	der	
freiwilligen	Betreuungen	(von	1300	auf	700)	sowie	der	
Vollzüge	in	Form	der	gemeinnützigen	Arbeit	(von	4800	
auf	3600).	

Anzumerken	ist	hier,	dass	die	freiwillige	Betreuung	nur	
noch	in	wenigen	Kantonen	durchgeführt	wird.	Es	ist	da
von	auszugehen,	dass	die	beschränkten	Ressourcen	auf	
die	Umsetzung	der	Sozialbetreuung	(im	Freiheitsentzug)	
konzentriert	wurden.	Der	Rückgang	der	Einsätze	in	ge
meinnütziger	Arbeit	verläuft	parallel	zur	sinkenden	An
zahl	dieser	Sanktionsart	und	dem	Versiegen	von	Einsät
zen	in	gemeinnütziger	Arbeit	aus	den	Zeiten	vor	2007,	
als	gemeinnützige	Arbeit	noch	an	Stelle	einer	unbeding
ten	Freiheitsstrafe	geleistet	werden	konnte.	

Den	Weisungskontrollen	kommt	zahlenmässig	kaum	
Bedeutung	zu.	Jährlich	handelt	es	sich	um	250	bis	300	
Fälle,	in	den	letzten	drei	Jahren	am	häufigsten	zur	Kont
rolle	der	Einhaltung	von	Weisungen	bei	einer	bedingten	
Verurteilung.	
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3.4	 Bestandeszahlen	am	Jahresende:	hohe	Stabilität	
	 der	Mandate

Wenn	Personen	im	Mandatsbereich	über	das	Jahresende	
hinaus	betreut	werden,	gehen	sie	in	die	Bestandeszäh
lung	ein.	Da	Sozialbetreuung	im	Freiheitsentzug	meist	
von	kurzer	Dauer	ist	(Aufenthaltsdauer	2009:	Median		
31	Tage,	Mittelwert	151	Tage),	ist	zu	erwarten,	dass	die	
Bestandeszahlen	gegenüber	den	Zahlen	zu	den	Aufnah
men	nie	kleiner	ausfallen.	Im	Gegensatz	dazu	sind	die	
Mandate	von	bedingt	entlassenen	oder	bedingt	verur
teilten	Personen	von	mittlerer	(1	Jahr)	oder	längerer	
Dauer	(2–5	Jahre),	was	sich	in	höheren	Bestandes		
als	Zugangszahlen	niederschlägt.	

Die	Zahlen	der	bedingt	Entlassenen	sind	bei	den	Be
ständen	doppelt	so	hoch	als	bei	den	Aufnahmen;	den	
500	Neuzugängen	des	Jahres	2009	stehen	Bestände	von	
1100	Klienten	am	Jahresende	entgegen.	Dasselbe	Zah
lenverhältnis	findet	man	bei	den	bedingt	Verurteilten,	
wo	jährlich	220	neu	unterstellten	Klienten	Bestände	von	
600	Klienten	am	Jahresende	entsprechen.	Die	theoreti
sche	mittlere	Betreuungsdauer	dürfte	bei	den	ersten	bei	
2	Jahren	liegen,	bei	den	zweiten	bei	3	Jahren.	

Obwohl	noch	kaum	von	einem	Trend	gesprochen	
werden	kann,	sieht	es	danach	aus,	dass	die	Zahl	der	Be
währungshilfemandate	zugunsten	der	Mandate	in	der	
Sozialbetreuung	zurückgeht.	Ob	das	eine	mit	dem	ande
ren	wie	kommunizierende	Gefässe	in	Verbindung	steht,	
eine	durchgehende	Betreuung	zu	reduziertem	Bedarf	
nach	Bewährungshilfe	nach	der	Entlassung	oder	bei	be
dingter	Verurteilung	führt,	kann	mit	den	bestehenden	
Daten	noch	nicht	geklärt	werden.

Da	die	weiteren	zusätzlichen	Aufgaben	vor	2007	nicht	
in	der	gleichen	Weise	erhoben	wurden,	fehlen	entspre
chende	Vergleichszahlen.	Für	die	Zeit	seit	2007	gehen	
die	Fallzahlen	unter	den	zusätzlichen	Aufgaben	zurück	
(2007:	1032	bis	2009:	683).	Die	seit	2001	ausgewiesene	
freiwillige	Betreuung	lag	vor	2007	eher	auf	einem	tiefen	
Niveau	mit	fallender	Tendenz	(von	500	auf	300	betreute	
Personen),	während	sie	2007	sprunghaft	anstieg,	um	
seither	wieder	stark	zu	fallen	(2007:	1258,	2009:	729).	
Schliesslich	gehen	die	GA	und	EMBestandeszahlen	am	
Jahresende	zurück,	von	1500	(2007)	auf	1000	(2009).	

3.5	 Gesamtzahlen	der	Betreuten	nach	2007	

Die	Gesamtzahlen	der	betreuten	Personen	vor	und	nach	
2007	können	nur	bedingt	miteinander	verglichen	wer
den,	da	verschiedene	Veränderungen	an	der	Erhebungs
weise	die	Gesamtzahlen	positiv	wie	auch	negativ	beein
flussen.	So	wurde	die	Weisungskontrolle	bisher	unter	den	

Mandaten	gezählt,	neu	unter	den	Zusatzaufgaben.	Die	
früher	ausserhalb	der	Mandate	aufgeführte	Betreuung	
von	Personen	im	Freiheitsentzug	wurde	nun	als	Sozialbe
treuung	in	die	Mandatsaufgaben	integriert.	Während	
vorher	die	Vollzüge	in	gemeinnütziger	Arbeit	(GA)	und	
unter	elektronischer	Überwachung	(EM)	nicht	berück
sichtigt	wurden,	werden	sie	neu	unter	den	Zusatzaufga
ben	aufgeführt.	Mit	der	gewählten	Darstellungsweise	
wurde	versucht,	eine	gewisse	Vergleichbarkeit	der	Daten	
zu	gewährleisten.	

Lässt	man	die	GA	und	das	EM	ausser	Betracht,	so	fällt	
zuerst	einmal	der	Rückgang	der	Zahl	an	betreuten	Perso
nen	ab	2007	auf.	Zählte	man	bis	2007	jährlich	rund	7000	
Personen	im	Jahresendbestand,	so	ist	deren	Zahl	2008	und	
2009	stark	zurückgegangen	(16,8%).	Dagegen	ist	die	
Gesamtzahl	der	Mandate,	das	eigentliche	Kerngeschäft	
der	Bewährungsdienste,	sehr	stabil	geblieben.	Berücksich
tigt	man	nun	die	GA	(das	EM	hat	zahlenmässig	nur	wenig	
Bedeutung),	so	fällt	auf,	dass	–	in	Übereinstimmung	mit	
den	Trends	in	der	Vollzugsstatistik	zur	GA	–	die	Fallzahlen	
in	diesem	Vollzugsbereich	zurückgehen.	So	ist	es	nur	fol
gerichtig,	dass	die	Gesamtzahlen,	diesmal	GA	und	EM	ein
geschlossen,	über	die	letzten	drei	Jahre	einen	fallenden	
Trend	aufweisen.	

Erst	die	weiteren	Erhebungen	werden	zeigen,	ob	dieser	
relative	Abfall	von	betreuten	Personen	kurzfristiger	oder	
längerfristiger	Natur	ist.	Sie	werden	zeigen,	ob	sie	mit	den	
durch	die	Inkraftsetzung	der	Revision	bedingten	Umstruk
turierungen	in	den	Bewährungsdiensten	zusammen	hängt	
oder	ihre	Ursache	in	einer	Neuausrichtung	der	Aktivitäten	
der	Dienste	haben.

3.6	 	Die	personellen	Ressourcen:		
hauptsächlich	Sozialarbeiterinnen	und	-arbeiter

Waren	die	personellen	Ressourcen	der	Bewährungs
dienste	zwischen	2001	und	2006	extrem	stabil,	gingen	
sie	nach	2007	von	196	auf	184	Stellen	(gemessen	in	
Vollzeitäquivalenten)	im	Jahre	2009	zurück.	Von	dieser	
Reduktion	war	das	administrative	Personal	(11	Stellen)	
stärker	betroffen	als	dasjenige,	das	in	der	Sozialarbeit		
(2	Stellen)	tätig	war.	

Auch	bei	den	ehrenamtlichen	Mitarbeitenden	kann	
über	die	letzten	Jahre	ein	Rückgang	beobachtet	werden.	
Wurden	bis	2007	jährlich	rund	250	eingesetzt,	lag	deren	
Zahl	2008	und	2009	bei	200.	Auch	diese	Veränderung	
mag	mit	den	angemerkten	Verschiebungen	des	Kernge
schäftes	im	Zusammenhang	stehen,	insofern	mehr	Fach
leute	in	der	Untersuchungshaft	gefragt	sind.	
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3.7	 	Die	finanziellen	Mittel:		
bescheidenerer	Mitteleinsatz	seit	2007

Die	oben	aufgeführten	Personaleinsparungen	führten	ein	
Jahr	nach	der	Inkraftsetzung	des	Strafgesetzbuches	zu	
einem	leichten	Abbau	der	in	den	Bewährungsdiensten	
eingesetzten	finanziellen	Mittel.	Fielen	vor	2008	Auf
wendungen	von	durchschnittlich	26	Millionen	Franken	
pro	Jahr	an,	waren	es	ab	2008	23	Millionen	(11.5%).	
Für	Unterstützungsprogramme	konnte	weiterhin	rund	1	
Million	Franken	verwendet	werden.	

Die	Gesamtaufwendungen	für	den	Vollzug	von	Sank
tionen,	welche	die	Tätigkeit	der	Bewährungsdienste	um
fassen,	werden	in	der	Finanzstatistik	der	öffentlichen	
Hand	(Gemeinde,	Kantone,	Bund)	für	2008	mit	890	Mil
lionen	Franken	angegeben.	Gegenüber	2000	entspricht	
dies	einem	Anstieg	von	180	Millionen	Franken.	Werden	
von	diesen	900	Millionen	rund	750	für	die	Einrichtungen	
des	Freiheitsentzugs	eingesetzt,	so	zeigt	sich,	dass	die	
Aufwendungen	der	Bewährungsdienste	knappe	3%	der	
Gesamtaufwendungen	dieser	Kostenstelle	ausmachen.	

3.8		 Die	Betreuungsraten:	vertretbare	Klientenzahlen

Geht	man	von	den	Bestandeszahlen	der	zu	betreuenden	
Personen	am	Jahresende	(2009)	aus,	d.h.	von	7000	Per
sonen,	erhält	man	bei	125	Stellen	für	Sozialarbeiterinnen	
und	Sozialarbeitern	eine	mittlere	gesamtschweizerische	
Betreuungsrate	von	55	Klienten	pro	Stelle.	

Diese	Zahl	wäre	hinsichtlich	der	Betreuungsintensität	
zwischen	Personen	in	Freiheit	und	solchen	im	Freiheits
entzug	zu	differenzieren.	Es	ist	davon	auszugehen,	dass	
erstere	im	Allgemeinen	intensiver	betreut	werden.	Teilt	

man	die	Zahl	der	Klienten	in	Freiheit	(Mandate	und	Zu
satzaufträge,	ohne	Sozialbetreuung,	GA	und	EM),	ge
samthaft	3910	Personen,	durch	die	Anzahl	des	mit	der	
Betreuung	beauftragten	Personalstellen,	d.h.	125,	ergibt	
sich	eine	Betreuungsrate	von	31	Klienten	pro	Stelle.	

Gleichzeitig	ist	der	Tatsache	Rechnung	zu	tragen,	dass	
pro	Jahr	rund	6000	neue	Klienten	(ohne	GA)	zu	be
treuen	sind	und	ebenso	viele	abgehen.	Auch	wenn	es	
sich	hier	in	vielen	Fällen	um	Einzelgespräche	und	kon
takte	handelt,	kommen	auf	jede	Stelle	97	Klienten,		
zicht	man	die	GA	und	EMVollzüge	in	die	Berechnung	
ein,	sind	es	sogar	127	Klienten.	

3.9		 	Schlussbemerkung:		
weiteres	statistisches	Grundmaterial

Die	Erhebung	zur	Bewährungshilfe	wurde	im	Hinblick	
auf	die	Inkraftsetzung	des	revidierten	Strafgesetzbuches	
(StGB)	am	1.	Januar	2007	neu	gestaltet,	den	neuen	Be
stimmungen	des	StGB	angespasst	und	in	der	Anwen
dung	vereinfacht.	Sie	wurde	in	einen	Mandatsbereich	–	
Bewährungshilfe	und	Sozialbetreuung	–	und	in	die	
Bereiche	Zusatzaufgaben	und	freiwillige	Sozialbetreuung	
unterteilt.	In	den	darin	aufgeführten	Kategorien	mussten	
jeweils	Angaben	über	Aufnahmen	und	Erledigungen	so
wie	zum	Jahresendbestand	gemacht	werden.	Auf	Grund	
des	aggregierten	Charakters	der	Erhebung	müssen	Dop
pelzählungen	in	Kauf	genommen	werden.	Wie	bereits	
der	Bericht	zur	Durchführung	von	Bewäh	rungshilfe	
2000–2006	(BFS,	2009)	stellen	auch	die	hier	kommen
tierten	Daten	statistisches	Grundmaterial	für	weitere		
vertiefende	Studien	dar.	
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4	Zur	Methode	und	Qualität	der	Daten

Die	im	Strafgesetzbuch	eingeführten	Neuerungen	wurden	
mit	hohem	Detaillierungsgrad	in	die	Erhebung	übernom
men,	wobei	die	frühere	Dreigliederung	der	statistischen	Er
hebung	in	Aufnahme,	Abschluss	und	Bestand	von	Man
datsKlienten	und	zusätzlich	betreuten	Klienten	aus	der	
bisherigen	Statistik	übernommen	wurde.	

Im	obligatorischen	Aufgabenbereich	handelt	es	sich	im	
Wesentlichen	um	die	Erfassung	von	Mandaten	bei	Perso
nen,	die	bedingt	verurteilt	wurden	oder	bedingt	aus	dem	
Vollzug	entlassen	wurden.	In	die	Erhebung	gehen	weiter	
Klienten	ein,	deren	Vollzug	im	Zusammenhang	mit	einer	
Therapie	aufgeschoben	wird.	Dies	entsprach	weitgehend	
dem	bisherigen	Auftrag	der	Bewährungsdienste.	Die	wich
tigste	Neuerung	betrifft	die	Einführung	der	Sozialbetreu
ung,	die	in	vielen	Kantonen	aus	dem	freiwilligen	in	den	
obligatorischen	Aufgabenbereich	der	Bewährungsdienste	
verschoben	wurde.	Es	gibt	jedoch	auch	Kantone,	in	denen	
diese	Aufgabe	anderen	Stellen	(z.B.	den	Sozialdiensten	der	
Gefängnisse	oder	Strafanstalten)	übertragen	wurde.	

Rechtliche	Grundlagen	für	die	Durchführung	von	Bewäh
rungshilfe	sind	die	folgenden	zwei	Bestimmungen	des	Straf
gesetzbuches:	

Art.	93	StGB:	Bewährungshilfe
1		Mit	der	Bewährungshilfe	sollen	die	betreuten	Personen	vor	

Rückfälligkeit	bewahrt	und	sozial	integriert	werden.	Die	
für	die	Bewährungshilfe	zuständige	Behörde	leistet	und	
vermittelt	die	hierfür	erforderliche	Sozial	und	Fachhilfe.

Art.	96	StGB:	Soziale	Betreuung
Die	Kantone	stellen	für	die	Dauer	des	Strafverfahrens	und	
des	Strafvollzugs	eine	soziale	Betreuung	sicher,	die	freiwillig	
in	Anspruch	genommen	werden	kann.

Damit	der	Aufgabenbereich	im	Bereich	der	Zusatzauf
gaben	überhaupt	eingeschätzt	werden	kann,	wurde	eine	
Frage	zur	Übertragung	von	Zusatzaufgaben	an	die	Be
währungsdienste	in	die	Erhebung	aufgenommen.	Bei	den	
Zusatzaufträgen	wird	dann	insbesondere	die	Weisungs
kontrolle	in	Verbindung	mit	einer	bedingten	Entlassung	
oder	mit	einer	bedingten	oder	teilbedingten	Verurteilung	
sowie	mit	der	Kontrolle	einer	ambulanten	Behandlung	er
fasst.	Ebenfalls	erhoben	werden	Daten	zur	Durchführung	

von	gemeinnütziger	Arbeit	und	von	elektronisch	über
wachtem	Strafvollzug,	sofern	diese	in	den	Aufgabenbe
reich	der	Bewährungsdienste	fallen.	

Die	Grundeinheiten	der	Erhebung	sind	grundsätzlich	
die	Anzahl	Mandate	und	Aufträge	und	nicht	die	unter
stellten	Personen.	Da	einer	Person	im	selben	Jahr	ver
schiedene	Auflagen	gemacht	werden	können	(z.B.	eine	
Weisung	und	ein	Einsatz	in	gemeinnütziger	Arbeit),	wird	
sie	in	diesem	Falle	doppelt	gezählt.	Diese	Mehrfachzäh
lung	wirkt	sich	auch	Ende	Jahr	aus,	da	die	wegen	
verschie	dener	Auflagen	unterstellte	Person	auch	am	Ende	
des	Jahres	unter	den	verschiedenen	Kategorien	mehrfach	
gezählt	wird	(z.B.	bei	Unterstellung	wegen	bedingter	Ver
urteilung	und	Weisungsauflagen;	elektronisch	überwach
ter	Strafvollzug	mit	ambulanter	Behandlung).	Im	Gegen
satz	zur	Erhebung	in	den	Jahren	2000–2006	sollten	
Mandate	und	Zusatzaufträge	grundsätzlich	nur	von	den	
Diensten	erfasst	werden,	welche	für	die	Umsetzung	der	
angeordneten	Auflagen	zuständig	waren.	Damit	sollen	
Doppel	zählungen	in	anweisenden	und	vollziehenden	
Dienst	vermieden	werden.	Damit	alle	Unterstellungs	und	
Betreuungsgründe	erfasst	werden	können,	wurde	die	
Überzählung	der	betreuten	Personen	in	Kauf	genommen;	
die	Zahl	der	tatsächlich	betreuten	Personen	ist	nicht	be
kannt;	bekannt	ist	höchstens,	dass	die	ausgewiesenen	
Zahlen	eine	kleinere	Anzahl	Personen	betrifft.	

Die	grösste	Schwäche	der	vorliegenden	Erhebungs
weise	liegt	in	der	Tatsache,	dass	die	erbrachten	Leistungen	
der	Bewährungsdienste	(Umfang,	Art,	effektive	Dauer)	
nicht	erfasst	werden.	Ebenfalls	zu	bedauern	ist,	dass	keine	
Informationen	zur	Klientel	vorhanden	sind,	seien	dies	de
mographische	Daten,	Hinweise	zur	sozialen	Lage	oder	
Angaben	zu	den	persönlichen	Problemen	im	Zusammen
hang	mit	Arbeit,	Wohnen,	Schulden,	Suchtabhängig
keiten.	Erst	diese	Informationen	würden	eine	Gesamt
einschätzung	der	Tätigkeit	der	Bewährungsdienste	
erlauben.	Würden	zudem	Rückfallzahlen	mit	in	die	Be
trachtung	einbezogen,	wären	schliesslich	belegbare	Aus
sagen	möglich	zur	erfahrungsgemäss	hohen	Effizienz	der	
auf	Spezialprävention	ausgerichteten	Bewährungs	hilfe.	
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5	Tabellenanhang	und	Erhebungsbogen	

Seit	2002	werden	die	Daten	der	Erhebung	zur	Bewäh
rungshilfe	als	gesamtschweizerische	Kennzahlen	im	Por
tal	Statistik	Schweiz	veröffentlicht.	Anbei	findet	man	die	
Tabelle	mit	den	Kennzahlen.	

Die	Tabelle	(LexikonTabelle	19.3.5.4.1)	enthält	An
gaben	über	den	Umfang	der	Betreuungsaufnahmen	
nach	rechtlichen	Unterstellungsgründen,	zu	den	Ab
schlüssen	nach	Unterstellungsgründen	und	zu	den	Be
ständen	nach	Mandaten	und	Zusatzaufträgen.	Die	Ta
belle	wird	abgeschlossen	mit	Kennzahlen	zum	Personal	
und	zur	Betreuungsrate.		

Der	Anhang	enthält	weiter	den	seit	2007	unverändert	
eingesetzten	überarbeiteten,	dem	neuen	Sanktionen	
und	Vollzugsrecht	angepassten	Erhebungsbogen	für	das	
Jahr	2009.	
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bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug

 Verlängerung
 Probezeit und Bewährungshilfe 

(Nichtbewährung)

Aufhebung und bedingte Entlassung 
aus der Verwahrung

Verlängerung
Probezeit und Bewährungshilfe

(Straftat n. Art. 64.1 StGB)

bedingte Entlassung aus dem Mass-
nahmenvollzug bei psychischen 

Störungen Art. 59 StGB

bedingte Entlassung aus dem Mass- 
nahmenvollzug bei Suchtbehandlung 
(Alkohol, Drogen, Medik.) Art. 60 StGB

bedingte Entlassung aus dem Mass- 
nahmenvollzug junge Erwachsene         

Art. 61 StGB

bedingter Strafvollzug Art 42 StGB bzw. 
bei Nichtbewährung Verlängerung 
der Probezeit und Bewährungshilfe

teilbedingter Strafvollzug Art. 43 bzw. 
bei Nichtbewährung Verlängerung 
der Probezeit und Bewährungshilfe

Aufschub des Vollzugs der Freiheitsstrafe 
zugunsten einer ambulanten Behandlung 

bei psychischer Störung

Verlängerung der ambulanten
Behandlung bei psychischer Störung  

Aufschub des Vollzugs der Freiheitsstrafe 
zugunsten einer ambulanten Behandlung 

bei Suchterkrankung

Sozialbetreuung

bedingte Entlassung Militärstrafvollzug

bedingter / teilbedingter Vollzug Militärstrafe
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Kanton:
BFS 01.12.2009

Personalressourcen

Jahr Leitung Sozial-
arbeit

Gemeinnützige
Arbeit

Electronic
Monitoring

Admini-
stration Total 2009

im Einsatz Gesamtzahl

2009

* 1 Vollzeitstelle = 100%

Finanzielle Aufwendungen 

Jahr

2009

Funktionsaufwendungen

Erhebung zu den Ressourcen 2009 
der kantonalen Bewährungsdienste 

Ehrenamtliche Mitarbeitende

Unterstützungsprogramme

Personalressourcen in Vollzeitäquivalenten*
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